
 

Landkreis Stendal 

Straßenverkehrsbehörde 

Tauentzienstraße 5 

39576 Hansestadt Stendal 

 

 

 

Zur Durchführung von dringend notwendigen Transporten an Samstagen / Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen wird eine Ausnahmegenehmigung nach § 4 Ferienreiseverordnung / § 46 Abs. 1 StVO 
beantragt: 
 

1. Angaben zum Antragsteller 

☐ Antragsteller ist Fahrzeughalter   ☐ Antragsteller ist nicht Fahrzeughalter 
 

Name, Vorname, Firma des Antragstellers 
 
 

Genaue Bezeichnung des Unternehmens 
 
 

Ort (Sitz des Unternehmens oder der Zweigniederlassung)                           Straße, Haus-Nr. 
 
 

 
2. Angaben zum Transportmittel 

 

 LKW Amtl. Kennzeichen zGG in t Anhänger Amtl. Kennzeichen zGG in t 

1. 
2. 
3. 

 
 

     

Zugmaschine Amtl. Kennzeichen zGG in t Auflieger Amtl. Kennzeichen zGG in t 

1. 
2. 
3. 

 
 

     

 

 
3. Angaben zum Beförderungsgut 

 

Art des Gutes 
 
 

Gewicht in kg 

 
4. Angaben zum Beförderungsweg 
 

von (Abgangsort und genaue Anschrift der Ladestelle) 
 
 

über (genauer Beförderungsweg) 
 
 

nach (Empfangsort) 
 
 

die Leerfahrt beginnt in 
 
 

Antrag  

auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

von den Bestimmungen   (Zutreffendes bitte 

ankreuzen) 

☐  des § 30 Abs. 3 StVO (Sonntagsfahrverbot) 

☐  des § 1 Abs. 1 Ferienreiseverordnung     

      (Samstagfahrverbot in der Ferienzeit) 



 
5. Angaben zum beantragten Zeitraum der Ausnahmegenehmigung 
 

für die Zeit (vom – bis): am: 

Ausführliche Begründung des Antrags: 
(ggf. weitere Blätter beifügen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beilagen und Begründung der Dringlichkeit des Transports 
☐ a) Fracht- und Begleitpapiere 
 

☐  c) bei grenzüberschreitenden Verkehr ein Nachweis   
über die Abfertigungszeiten der Grenzkontrollstelle 
für Ladungen auf Lastkraftwagen 

☐ d) Bescheinigung der für den Versandort zuständigen 

Ladungen auf Lastkraftwagen Güterabfertigung der 
Deutschen Bundesbahn über die Unmöglichkeit der 
fristgerechten Schienenbeförderung 

☐ d) Kraftfahrzeug- und Anhängerschein (oder 
beglaubigte die Unmöglichkeit der fristgerechten 
Schienenbeförderung Abschrift oder Ablichtung) 

 

Wurde bei einer anderen Behörde eine Ausnahmegenehmigung beantragt?  

☐ ja (Behörde, Bescheid-Nr:)                                                                                     ☐ nein 
 

 

 
 
_______________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift und ggf. Firmenstempel des Antragstellers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die nachstehenden Hinweise für die Erteilung von Ausnahmegenehmigung vom 
Sonntagsfahrverbot (§ 30 Abs. 3 StVO) sind zu berücksichtigen:  
 

Grundsätze  
Bei Prüfung der Anträge ist ein strenger Maßstab anzulegen. Ausnahmen sind auf dringende Fälle zu 
beschränken. Es können z.B. folgende Gründe maßgebend sein:  

− Versorgung der Bevölkerung mit leicht verderblichen Lebensmitteln,  
− termingerechte Be- und Entladung von Seeschiffen,  
− Aufrechterhaltung des Betriebes öffentlicher Versorgungs- oder Verkehrseinrichtungen,  
− Versorgung von Märkten oder sonstigen Großveranstaltungen mit Lebens- oder   Genussmitteln und 

Getränken,  
− Beförderung von Pferden zur Teilnahme an Rennsportveranstaltungen und an Reit- und 

Fahrturnieren (auch mit Anhängern)  
− Beförderung von Schlachtvieh zu den am Wochenbeginn stattfindenden Viehmärkten,  
− Beförderung von Brieftauben mit Spezialtransportfahrzeugen zu Auflassplätzen,  
− Beförderung von Ausrüstungsgegenständen für zeitgebundene kulturelle Veranstaltungen (z.B. 

Requisiten, Musikinstrumente)  
 
Ausnahmen können auch für einen kombinierten Verkehr Schiene/Straße (Verkehr vom Versender bis zum 
nächstgelegenen geeigneten Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen Entladebahnhof bis zum Empfänger) 
erteilt werden.  
 
Wirtschaftliche oder wettbewerbliche Gesichtspunkte allein rechtfertigen keine Ausnahme von den 
Vorschriften des § 30 Abs. 3 StVO. Der Antragsteller hat entsprechende Unterlagen beizubringen. Der 
Beförderungsweg ist vorzuschreiben, soweit das aus verkehrlichen Gründen geboten ist.  
 
Mindestmotorleistung  
Ausnahmegenehmigungen dürfen nur für Kraftfahrzeuge erteilt werden, die eine Mindestmotorleistung von 
4,4 Kw (6 PS) je Tonne des zulässigen Gesamtgewichtes des Kraftfahrzeuges und der jeweiligen Anhängelast 
erreichen.  
 
Grenzüberschreitender Verkehr  
Ausnahmegenehmigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr dürfen nur erteilt werden, wenn feststeht, 
dass die deutschen und ausländischen Grenzzollstellen zu dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Ankunft an der 
Grenze zur Abfertigung von LKW-Ladungen besetzt sind.  
 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
§ 46 Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis 
(1) Die Straßenverkehrsbehörden können in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen 
genehmigen 
1. von den Vorschriften über die Straßenbenutzung (§ 2); 
2. vorbehaltlich Absatz 2a Satz 1 Nummer 3 vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße zu betreten oder mit dort nicht 
zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Absatz 1 und 9); 
3. von den Halt- und Parkverboten (§ 12 Absatz 4); 
4. vom Verbot des Parkens vor oder gegenüber von Grundstücksein- und -ausfahrten (§ 12 Absatz 3 Nummer 3); 
4a. von der Vorschrift, an Parkuhren nur während des Laufens der Uhr, an Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein zu halten (§ 13 
Absatz 1); 
4b. von der Vorschrift, im Bereich eines Zonenhaltverbots (Zeichen 290.1 und 290.2) nur während der dort vorgeschriebenen Zeit zu 
parken (§ 13 Absatz 2); 
4c. von den Vorschriften über das Abschleppen von Fahrzeugen (§ 15a); 
von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§ 18 Absatz 1 Satz 2, § 22 Absatz 2 bis 4); 
5a. von dem Verbot der unzulässigen Mitnahme von Personen (§ 21); 
5b. von den Vorschriften über das Anlegen von Sicherheitsgurten und das Tragen von Schutzhelmen (§ 21a); 
6. vom Verbot, Tiere von Kraftfahrzeugen und andere Tiere als Hunde von Fahrrädern aus zu führen (§ 28 Absatz 1 Satz 3 und 4); 
7. vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot (§ 30 Absatz 3); 
8. vom Verbot, Hindernisse auf die Straße zu bringen (§ 32 Absatz 1); 
9. von den Verboten, Lautsprecher zu betreiben, Waren oder Leistungen auf der Straße anzubieten (§ 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2); 
10. vom Verbot der Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen (§ 33 Absatz 2 Satz 2) nur für die Flächen von 
Leuchtsäulen, an denen Haltestellenschilder öffentlicher Verkehrsmittel angebracht sind; 
11. von den Verboten oder Beschränkungen, die durch Vorschriftzeichen (Anlage 2), Richtzeichen (Anlage 3), Verkehrseinrichtungen 
(Anlage 4) oder Anordnungen (§ 45 Absatz 4) erlassen sind; 
12. von dem Nacht- und Sonntagsparkverbot (§ 12 Absatz 3a). 
 



Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
§ 30 Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot 
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es 
ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu 
schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere 
dadurch belästigt werden. 
(2) Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen bedürfen der Erlaubnis, wenn sie die Nachtruhe stören können. 
(3) An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschäftsmäßigen oder 
entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich damit verbundener Leerfahrten Lastkraftwagen mit einer 
zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen nicht geführt werden. Das Verbot 
gilt nicht für 
1. kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße vom Versender bis zum nächstgelegenen geeigneten 
Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen geeigneten Entladebahnhof bis zum Empfänger, jedoch nur bis zu 
einer Entfernung von 200 km, 
1a. kombinierten Güterverkehr Hafen-Straße zwischen Belade- oder Entladestelle und einem innerhalb eines 
Umkreises von höchstens 150 Kilometern gelegenen Hafen (An- oder Abfuhr), 
die Beförderung von 

a) frischer Milch und frischen Milcherzeugnissen, 
b) frischem Fleisch und frischen Fleischerzeugnissen, 
c) frischen Fischen, lebenden Fischen und frischen Fischerzeugnissen, 
d) leicht verderblichem Obst und Gemüse, 

3. die Beförderung von Material der Kategorie 1 nach Artikel 8 und Material der Kategorie 2 nach Artikel 9 
Buchstabe f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische 
Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1; L 348 vom 4.12.2014, S. 31), 
4. den Einsatz von Bergungs-, Abschlepp- und Pannenhilfsfahrzeugen im Falle eines Unfalles oder eines 
sonstigen Notfalles, 
5. den Transport von lebenden Bienen, 
6. Leerfahrten, die im Zusammenhang mit Fahrten nach den Nummern 2 bis 5 stehen, 
7. Fahrten mit Fahrzeugen, die nach dem Bundesleistungsgesetz herangezogen werden. Dabei ist der 
Leistungsbescheid mitzuführen und auf Verlangen zuständigen Personen zur Prüfung auszuhändigen. 
(4) Feiertage im Sinne des Absatzes 3 sind 
Neujahr; Karfreitag; Ostermontag; Tag der Arbeit (1. Mai); Christi Himmelfahrt; Pfingstmontag;  
Fronleichnam, jedoch nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
im Saarland; 
Tag der deutschen Einheit (3. Oktober); Reformationstag (31. Oktober) in Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen; 
Allerheiligen (1. November), jedoch nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland; 
1. und 2. Weihnachtstag. 
 
 
Ferienreiseverordnung 
Das Ferienreisefahrverbot ist in Deutschland in der Ferienreiseverordnung geregelt. Hiernach dürfen 
Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sowie Lastkraftwagen mit Anhänger zur 
geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich damit verbundener Leerfahrten 
vom 01. Juli bis zum 31. August an Samstagen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr auf einigen Autobahnen und 
Bundesstraßen nicht verkehren. 
 
Siehe dazu die Verordnung zur Erleichterung des Ferienreiseverkehrs auf der Straße (Ferienreiseverordnung) 

(1) Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen sowie Lastkraftwagen mit Anhänger 
dürfen zur geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich damit verbundener 
Leerfahrten auf den in Absatz 2 genannten Autobahnen (Zeichen 330.1 der Straßenverkehrs-Ordnung) und den 
in Absatz 3 genannten Bundesstraßen an allen Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August eines Jahres 
jeweils in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr nicht geführt werden. 
(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt für folgende Autobahnstrecken in beiden Fahrtrichtungen: 



Lfd. 
Nr. 

Autobahn Streckenbeschreibung 

1 A 1 vom Autobahndreieck Erfttal über Autobahnkreuz Leverkusen-West, Wuppertal, Kamener 
Kreuz, Münster bis Anschlussstelle Lohne/Dinklage 

2 A 2 von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Bad Oeynhausen 

3 A 3 von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Köln-Ost, von Mönchhof Dreieck über 
Frankfurter Kreuz bis Autobahnkreuz Nürnberg 

4 A 5 von Bad Homburger Kreuz bis Anschlussstelle Homberg (Ohm), von Darmstädter Kreuz bis 
Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und von der Anschlussstelle Offenburg bis Autobahndreieck 
Neuenburg 

5 A 6 von Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim bis Autobahnkreuz Nürnberg-Süd 

6 A 7 von Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis Autobahndreieck Bordesholm, von Anschlussstelle 
Soltau-Süd bis Anschlussstelle Göttingen-Nord, von Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck 
über Autobahnkreuz Biebelried, Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und Autobahndreieck Allgäu 
bis zum Autobahnende Bundesgrenze Füssen 

7 A 8 von Autobahndreieck Karlsruhe bis Anschlussstelle München-Obermenzing und von 
Anschlussstelle München-Ramersdorf bis Anschlussstelle Bad Reichenhall 

8 A 9/E 51 Berliner Ring (Abzweig Leipzig/Autobahndreieck Potsdam) bis Anschlussstelle München-
Schwabing 

9 A 10 Berliner Ring, von Autobahndreieck Kreuz Oranienburg über Autobahndreieck Pankow bis 
Autobahndreieck Barnim sowie von Autobahndreieck Werder bis Anschlussstelle Berlin-
Spandau 

10 A 45 von Anschlussstelle Dortmund-Süd über Westhofener Kreuz und Gambacher Kreuz bis 
Seligenstädter Dreieck 

11 A 61 von Autobahnkreuz Meckenheim über Autobahnkreuz Koblenz bis Autobahndreieck 
Hockenheim 

12 A 81 von der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen bis Anschlussstelle Gärtringen 

13 A 92 von Autobahndreieck München-Feldmoching bis Anschlussstelle Oberschleißheim und von 
Autobahnkreuz Neufahrn bis Anschlussstelle Erding 

14 A 93 von Autobahndreieck Inntal bis Anschlussstelle Reischenhart 

15 A 99 von Autobahndreieck München Süd-West über Autobahnkreuz München-West, 
Autobahndreieck München-Allach, Autobahndreieck München-Feldmoching, Autobahnkreuz 
München-Nord, Autobahnkreuz München-Ost, Autobahnkreuz München-Süd sowie 
Autobahndreieck München/Eschenried 

16 A 831 von Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen bis Autobahnkreuz Stuttgart 

17 A 980 von Autobahnkreuz Allgäu bis Anschlussstelle Waltenhofen 

18 A 995 von Anschlussstelle Sauerlach bis Autobahnkreuz München-Süd. 

 
(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt außerdem für folgende Bundesstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften 
in beiden Fahrtrichtungen: 

Lfd. Nr. Bundesstraße Streckenbeschreibung 

1 B 31 von Anschlussstelle Stockach-Ost der A 98 bis Anschlussstelle Sigmarszell der A 96 

2 B 96/E 251 ab Landesgrenze Berlin bis zur B 104 in Neubrandenburg. 

 


	des  30 Abs 3 StVO Sonntagsfahrverbot: Off
	des  1 Abs 1 Ferienreiseverordnung: Off
	Antragsteller ist Fahrzeughalter: Off
	Antragsteller ist nicht Fahrzeughalter: Off
	Amtl Kennzeichen-0: 
	Art des Gutes: 
	Gewicht in kg: 
	Name Vorname Firma des Antragstellers: 
	Genaue Bezeichnung des Unternehmens: 
	Ort Sitz des Unternehmens oder der Zweigniederlass: 
	Straße HausNr: 
	von Abgangsort und genaue Anschrift der Ladestelle: 
	über genauer Beförderungsweg: 
	nach Empfangsort: 
	die Leerfahrt beginnt in: 
	für die Zeit vom  bis: 
	am: 
	Ausführliche Begründung des Antrags ggf weitere Bl: 
	a Fracht und Begleitpapiere: Off
	c bei grenzüberschreitenden Verkehr ein Nachweis: Off
	d Kraftfahrzeug und Anhängerschein oder: Off
	Ja Behörde BescheidNr: Off
	nein: Off
	Ort Datum Unterschrift und ggf Firmenstempel des A: 
	Autobahn: 
	Streckenbeschreibung: 
	Streckenbeschreibung-0: 
	LKW1: 
	LKW2: 
	LKW3: 
	LKW4: 
	LKW5: 
	LKW6: 
	Amtl Kennzeichen1: 
	Amtl Kennzeichen2: 
	Amtl Kennzeichen3: 
	Amtl Kennzeichen4: 
	Amtl Kennzeichen5: 
	Amtl Kennzeichen6: 
	zGG in t1: 
	zGG in t2: 
	zGG in t3: 
	zGG in t4: 
	zGG in t5: 
	zGG in t6: 
	Anhänger1: 
	Anhänger2: 
	Anhänger3: 
	Anhänger4: 
	Anhänger5: 
	Anhänger6: 
	Amtl Kennzeichen-01: 
	Amtl Kennzeichen-03: 
	Amtl Kennzeichen-04: 
	Amtl Kennzeichen-05: 
	Amtl Kennzeichen-06: 
	zGG in t-01: 
	zGG in t-02: 
	zGG in t-03: 
	zGG in t-04: 
	zGG in t-05: 
	zGG in t-06: 
	Bescheinigung Ladung: Off


